
1. 18. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rheinbach für den Bereich „Wolbersacker“ 
im Parallelverfahren 

 
a) Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB und 

Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 (1) BauGB  

 

einstimmig – Ja 18, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 1 – 

Die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB sowie die 

Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gem. § 4 (1) BauGB zur 18. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rheinbach für den Bereich 

"Wolbersacker" im Parallelverfahren werden beschlossen. Der Geltungsbereich der 

Flächennutzungsplanänderung umfasst eine ca. 59,80 ha große Fläche östlich der Kernstadt. Im Norden 

wird das Plangebiet durch den Verlauf der Grundstücksgrenzen der weiter nördlich gelegenen 

Landesstraße L 158 (Meckenheimer Straße) begrenzt. Im Osten verläuft die Plangebietsabgrenzung 

entlang der Grundstücksgrenzen der Autobahn BAB A 61. Im Westen wird das Plangebiet vom 

Grundstücksverlauf der begleitenden Bundesstraße B 266 begrenzt. Die südliche Abgrenzung verläuft 

ebenfalls zum größten Teil entlang der Grundstücksgrenzen der  begleitenden Bundesstraße B 266. Die 

genaue Abgrenzung des Geltungsbereichs der Flächennutzungsplanänderung ist dem beigefügten 

Übersichtsplan zu entnehmen. Die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung auch im Hinblick auf den 

erforderlichen Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gemäß § 2 (4) Baugesetzbuch erfolgt für die 

Öffentlichkeit durch den Aushang des Planentwurfes. 

 

Die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ist im amtlichen Mitteilungsblatt „kultur und 

gewerbe“ öffentlich bekannt zu machen. Die Unterrichtung nach § 3 (1) Baugesetzbuch erfolgt zeitgleich 

mit der Beteiligung nach § 4 (1) Baugesetzbuch.   

 

2. Bebauungsplan Rheinbach Nr. 59 „Wolbersacker“ 
 

a) Beschluss über die Erweiterung des Geltungsbereiches  

 

einstimmig – Ja 18, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 1 – 

Der mit Aufstellungsbeschluss des Rates der Stadt Rheinbach vom 12.12.2016 gefasste 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Rheinbach Nr. 59 „Wolbersacker“ wird im Süden um die für die 

leistungsfähige verkehrliche Anbindung an die B 266 erforderlichen Flächen vergrößert. Der geänderte 

Geltungsbereich ist dem der Verwaltungsvorlage zur Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung: 

Umwelt, Planung und Verkehr am 29.06.2017 beigefügten Übersichtsplan zu entnehmen.  

 

b) Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB sowie 



Durchführung frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 (1) BauGB zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 59 „Wolbersacker“ 

 

einstimmig – Ja 18, Nein 0, Enthaltung 0, Befangen 1 – 

Die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB sowie die 

Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gem. § 4 (1) BauGB zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 59 „Wolbersacker“ werden beschlossen. Der 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine ca. 59,80 ha große Fläche östlich der Kernstadt. 

Im Norden wird das Plangebiet durch den Verlauf der Grundstücksgrenzen der weiter nördlich 

gelegenen Landesstraße L 158 (Meckenheimer Straße) begrenzt. Im Osten verläuft die 

Plangebietsabgrenzung entlang der Grundstücksgrenzen der Autobahn BAB A 61. Im Westen wird das 

Plangebiet vom Grundstücksverlauf der begleitenden Bundesstraße B 266 begrenzt. Die südliche 

Abgrenzung verläuft ebenfalls zum größten Teil entlang der Grundstücksgrenzen der  begleitenden 

Bundesstraße B 266. Zusätzlich werden in diesem Bereich jedoch Teilflächen der Bundesstraße 

zugunsten der Überplanung mit einem Kreisverkehr in den Geltungsbereich des Bebauungsplans mit 

einbezogen. Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes ist mit Ausnahme der 

zusätzlichen Teilflächen der Bundesstraße, die zugunsten der Überplanung mit einem Kreisverkehr in 

den Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit einbezogen sind, deckungsgleich mit dem 

Geltungsbereich der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Wolbersacker“. Die 

genaue Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist dem beigefügten Übersichtsplan zu 

entnehmen.  

 

Die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung auch im Hinblick auf den erforderlichen 

Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gemäß § 2 (4) Baugesetzbuch erfolgt für die Öffentlichkeit durch 

den Aushang des Planentwurfes. Die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ist im 

amtlichen Mitteilungsblatt „kultur und gewerbe“ öffentlich bekannt zu machen. Die Unterrichtung nach § 

3 (1) Baugesetzbuch erfolgt zeitgleich mit der Beteiligung nach § 4 (1) Baugesetzbuch.   


	Beschlußvorschlag

